
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/6/26 89/12/0066
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1989

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §47;

BDG 1979 §56 Abs2;

Rechtssatz

Bei der vom Bf - er steht als Bezirksinspektor in einem ö:entlichrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund und ist bei

einem Gendarmerieposten diensteingeteilt - angestrebten Nebenbeschäftigung als Verkehrslotse (Begleitung von

Sondertransporten oder Schwertransporten gemäß § 101 Abs 5 KFG) besteht eine o:ensichtliche besondere

Nahebeziehung zwischen den Dienstp@ichten des Bf und der Nebenbeschäftigung, die zwangsläuBg und wiederholend

Überschneidungen des dienstlichen und des Nebenbeschäftigungsbereiches und damit die konkrete Gefahr des

Entstehens des Eindruckes der Befangenheit in der Bevölkerung mit sich bringen würde. Die Vermutung der

Befangenheit kann daher im vorliegenden Fall nicht als eine bloß abstrakt - denkmögliche gesehen werden.
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